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8. Satzung vom 18.05.2022 zur Änderung der  
Hauptsatzung der Gemeinde Schalksmühle 

im Märkischen Kreis vom 19.11.2004 
 
 

Aufgrund des § 7 Abs. 3 in Verbindung mit § 41 Abs. 
1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 
666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 01.12.2021 (GV. NRW S. 1353), hat der 
Rat der Gemeinde Schalksmühle am 17.05.2022 mit 
der Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Ratsmit-
glieder die folgende Änderung der Hauptsatzung der 
Gemeinde Schalksmühle beschlossen:  
 
Die Hauptsatzung der Gemeinde Schalksmühle vom 
19.11.2004 in der Fassung der Siebten Änderungs-
satzung vom 24.11.2020 wird wie folgt geändert: 
 
 

§ 1 
 

§ 9 Aufwandsentschädigungen, Verdienstaus-
fallersatz 
 
Im Abs. 1, nach Satz 1, wird folgender Satz eingefügt: 
 
„Lässt sich ein Mitglied des Rates in einer Sitzung 
zeitweilig von einem anderen Mitglied vertreten, so 
wird das Sitzungsgeld insgesamt nur einmal ausge-
zahlt an denjenigen, der als Erster von beiden an der 
Sitzung teilnimmt.“ 
 
Im Abs. 2, nach Satz 2, wird folgender Satz eingefügt: 
 
„Lassen sich sachkundige Bürger und sachkundiger 
Einwohner in einer Sitzung zeitweilig von einem an-
deren Mitglied vertreten, so wird das Sitzungsgeld 
insgesamt nur einmal ausgezahlt an denjenigen, der 
als Erster von beiden an der Sitzung teilnimmt.“ 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntma-
chung in Kraft. 
 
 

II. 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Änderungssatzung wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht.  
 
Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 

nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,  

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden,  
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 

vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Gemeinde Schalksmühle vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift oder die Tat-
sache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  

 
 
Schalksmühle, 18.05.2022 
 
 
Der Bürgermeister 
gez. Schönenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Absage 

 
Hiermit sage ich die Sitzung des Sparkassenzweck-
verbandes der Städte Hemer und Menden ab, die 
am 
 

30.05.2022, um 16.30 Uhr, 
im großen Veranstaltungsraum der Sparkasse  

Märkisches Sauerland Hemer - Menden, 
Hauptstraße 206,58675 Hemer 

stattfinden sollte.  
 
Menden, 18.05.2022 
 
gez. Dr. Roland Schröder  
Bürgermeister der Stadt Menden  
Vorsitzender der Verbandsversammlung 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

 
Bezirksregierung Köln Köln, den 05.05.2022 
Dezernat 33  Zeughausstraße 2-10 
-Ländliche Entwicklung, Bodenordnung- 50667 Köln 
 Telefon: 0221 / 147 - 2033 
 
 Flurbereinigung Klüppelberg 
 Az.: 33.41 - 5 11 06 - 
 

Ausführungsanordnung 

In dem Flurbereinigungsverfahren Klüppelberg, wird hiermit die Ausführung des Flurbereinigungsplanes und seines 
Nachtrages gemäß § 61 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16. März 1976 (BGBl. I 
S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794), angeordnet. 
 
1. Am 03.06.2022 tritt der im Flurbereinigungsplan Klüppelberg und im Nachtrag vorgesehene neue Rechts-

zustand an die Stelle des bisherigen, das heißt, die im Flurbereinigungsplan und im Nachtrag enthaltene 
Neuordnung des Eigentums und der sonstigen privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Verhältnisse tritt 
in Kraft.  

2. Zum gleichen Zeitpunkt treten die Landabfindungen hinsichtlich der Rechte an den alten Grundstücken und 
hinsichtlich der diese Grundstücke betreffenden Rechtsverhältnisse, die nicht aufgehoben werden, an die 
Stelle der alten Grundstücke. Die örtlich gebundenen öffentlichen Lasten, die auf den alten Grundstücken 
ruhen, gehen nach Maßgabe der Festsetzungen im Flurbereinigungsplan und im Nachtrag auf die in deren 
örtlicher Lage ausgewiesenen neuen Grundstücke über (§ 68 Absatz 1 FlurbG). 

3. Der Übergang des Besitzes, der Verwaltung und der Nutzung an den durch den Flurbereinigungsplan und 
den Nachtrag ausgewiesenen neuen Grundstücken wurde durch die vorläufige Besitzeinweisung vom 
28.04.2021 mit Überleitungsbestimmungen bzw. durch besondere Vereinbarung geregelt.  
 

4. Innerhalb von drei Monaten, vom ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieses Verwaltungsaktes 
angerechnet, können mangels einer Einigung zwischen den Vertragspartnern bei der Bezirksregierung Köln 
-Dezernat 33- folgende Festsetzungen gemäß § 71 FlurbG beantragt werden: 

a) Leistung eines angemessenen Teiles der dem Eigentümer zur Last fallenden Flurbereinigungsbei-
träge durch den Nießbraucher und angemessenen Verzinsung der übrigen Beiträge durch den Nieß-
braucher (§ 69 Satz 1 FlurbG), 

b) angemessene Verzinsung einer vom Eigentümer zu leistenden Ausgleichszahlung durch den Nieß-
braucher (§ 69 Satz 2 FlurbG), 

c) Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder anderweitiger Ausgleich infolge eines Wertunter-
schiedes zwischen dem alten und neuen Pachtbesitz (§ 70 Absatz 1 FlurbG), 
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d) Auflösung des Pachtverhältnisses infolge wesentlicher Erschwernis der Bewirtschaftung des neuen 
Pachtbesitzes (§ 70 Absatz 2 FlurbG). 

Die Anträge zu a) bis c) können von beiden Vertragspartnern, der Antrag zu d) kann nur vom Pächter gestellt 
werden. 

Gründe 
 
Der Erlass der Ausführungsanordnung ist gemäß § 61 FlurbG zulässig und gerechtfertigt, weil die Bezirksregierung 
Köln als Flurbereinigungsbehörde die gegen den Flurbereinigungsplan erhobenen Widersprüche ausgeräumt hat 
und gegen den Nachtrag keine Widersprüche erhoben wurden.  
Dadurch wurden der Flurbereinigungsplan und sein Nachtrag unanfechtbar mit der Folge, dass deren Ausführung 
anzuordnen ist. 

Mit der Ausführung des Flurbereinigungsplanes und seines Nachtrages tritt der neue Rechtszustand ein, so dass 
die Voraussetzungen zur Berichtigung der öffentlichen Bücher - Grundbuch und Liegenschaftskataster - vorliegen. 
Die Teilnehmer können eigentumsrechtlich über ihre Abfindungsgrundstücke verfügen. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach seiner öffentlichen Bekanntmachung Wi-
derspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich bei der 

 
Bezirksregierung Köln, -Dezernat 33-, 50606 Köln 

oder zur Niederschrift bei der 
 

Bezirksregierung Köln, -Dezernat 33-, Börsenplatz 1, 50667 Köln 
 

unter Angabe des Aktenzeichens einzulegen. 
Bitte beachten Sie die Informationen für Besucherinnen und Besucher auf der Homepage der Bezirksregierung 
Köln unter: 
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/index.html.  

 
Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter elektro-
nischer Signatur an die elektronische Poststelle der Behörde erhoben werden. Die E-Mail-Adresse lautet: 
poststelle@brk.sec.nrw.de. 

 
Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach 
dem De-Mail-Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet: poststelle@brk-nrw.de-mail.de.  

 
Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden sollte, würde deren Verschulden der 
vollmachtgebenden Person zugerechnet werden. 
 
 
 
 Im Auftrag 
 (LS)                                 gez.   Kopka 
                                         Leitender Regierungsvermessungsdirektor 

 
Hinweise: 
Der vorstehende Text der Ausführungsanordnung ist auch auf der Internetseite der Bezirksregierung Köln zu finden: 
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/klueppelberg/index.html 

Allgemeine Hinweise zum Datenschutz für den Geschäftsbereich der Bezirksregierung Köln sowie Informationen zur Verarbei-
tung personenbezogener Daten im Flurbereinigungsverfahren sind zu finden unter: 
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf  
Auf Wunsch werden diese Informationen gerne auch barrierefrei zur Verfügung gestellt. 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/index.html
mailto:poststelle@brk.sec.nrw.de
mailto:poststelle@brk-nrw.de-mail.de
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/klueppelberg/index.html
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf
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Bekanntmachung 
der Stadt Balve 

 
 

Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 50 „Feuer-
wehrgerätehaus Sanssouci“ 

 
 

Satzungsbeschluss 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der z. Z. gelten-
den Fassung und der §§ 2, 9 und 10 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der z. Z. geltenden Fassung in 
Verbindung mit der Verordnung über die bauliche 
Nutzung der Baugrundstücke (BauNVO) in der z. Z. 
geltenden Fassung und § 86 Bauordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der z. Z. 
geltenden Fassung beschließt der Rat der Stadt 
Balve, den Bebauungsplan Nr. 50 „Feuerwehrgerä-
tehaus Sanssouci“ als Satzung und billigt gleichzeitig 
die Begründung mit dem Umweltbericht sowie der ar-
tenschutzrechtlichen Vorprüfung. Die Aufstellung 
des Bebauungsplanes erfolgt im Parallelverfahren 
mit der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes 
gem. § 8 Absatz 3 BauGB  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 50 
„Feuerwehrgerätehaus“ ist aus dem beigefügten 
Übersichtsplan ersichtlich.  
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorgenannte Satzung wird hiermit gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht.  
Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in 
Kraft und kann vom Tage dieser Bekanntmachung 
an bei der Stadt Balve, Rathaus, Widukindplatz 1, 
Fachbereich 4, Zimmer 44, während der Dienststun-
den eingesehen werden. 
 
Hinweise: 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 
des BauGB über die fristgemäße Anmeldung etwai-
ger Entschädigungsansprüche wegen Planungs-
schäden infolge dieser Satzung wird hingewiesen. 
Die Leistung der Entschädigung ist schriftlich bei 
der Stadt Balve, Widukindplatz 1, Postfach 13 63, 
58797 Balve, zu beantragen. 
 

1) Nach § 44 Abs. 4 BauGB erlischt der Ent-
schädigungsanspruch, wenn nicht inner-
halb von drei Jahren nach Ablauf des Ka-
lenderjahres in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 
1 BauGB bezeichneten Vermögensnach-
teile eingetreten sind und die Fälligkeit des 
Anspruches herbeigeführt wird. 

2) Es wird darauf hingewiesen, dass Verlet-
zungen von Verfahrens- oder Formvor-
schriften im Sinne von § 214 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1-3 BauGB, eine unter Berücksichti-
gung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis der Satzung und des Flächennut-
zungsplanes sowie beachtliche Mängel in 
der Abwägung im Sinne des § 214 Abs. 3 
BauGB, ein Jahr nach Bekanntmachung 
der Satzung unbeachtlich werden, es sei 
denn, sie werden innerhalb der Fristen 
schriftlich gegenüber der Gemeinde gel-
tend gemacht. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung oder den Mangel begründen 
soll, ist darzulegen. 

 
3) Hinweis 2 gilt entsprechend, wenn Fehler 

nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich 
sind. 

4) Die Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften nach der GO NRW kann ge-
mäß § 7 Abs. 6 GO NRW nach Ablauf von 
sechs Monaten seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung im „Amtlichen Bekanntma-
chungsblatt – Amtsblatt des Märkischen 
Kreises“ nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbe-
schluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist ge-
genüber der Stadt Balve vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt. 

 
 
Balve, den 17.05.2022 
 
 
Der Bürgermeister 
H. Mühling 
 
 
 
Diese Bekanntmachung wird auch auf der Internetseite der 
Stadt Balve unter www.balve.de/rathaus-und-politik/ver-
waltung/bekanntmachungen veröffentlicht. 

http://www.balve.de/rathaus-und-politik/verwaltung/bekanntmachungen
http://www.balve.de/rathaus-und-politik/verwaltung/bekanntmachungen
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Bebauungsplan Nr. 50 „Feuerwehrgerätehaus Sanssouci“ 
Übersichtsplan 

 

 
 
- - - - = Geltungsbereich 
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Satzung 
zur Änderung der Parkgebührenordnung  

für Parkuhren, 
 Parkscheinautomaten und Handyparken  

im Gebiet der Stadt Iserlohn 
(Parkgebührenordnung) 

(Siebte Änderung) 
mit Bekanntmachungsanordnung  

 
 
I  
 

Gemäß der Beschlüsse des Rates der Stadt vom 20. 
Dezember 2005, 13.02.2007, 16.09.2008, 23. März 
2010, 15.03.2016, 19.03.2019 und des Haupt- und 
Personalausschusses der Stadt Iserlohn im Wege ei-
ner Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 
Satz 1 GO NRW am 21.04.2020 erlässt die Stadt 
Iserlohn als örtliche Ordnungsbehörde für das Gebiet 
der Stadt Iserlohn die nachstehende Gebührenord-
nung. 
 
Diese Gebührenordnung beruht auf § 6 a Abs. 6 und 
7 des Straßenverkehrsgesetzes vom 19. Dez. 1952  
(BGBl. I S. 837), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
28.April 1998 (BGBl. I S. 810), § 1 der Verordnung 
des Landes Nordrhein-Westfalen über die Ermächti-
gung zum Erlass von Gebührenordnungen nach § 6 
a Abs. 6 und 7 des Straßenverkehrsgesetzes vom 
10. Sept. 1991 (GV.NW. S. 365/SGV. NW. 92) und § 
38 Buchst. b des Gesetzes über Aufbau und Befug-
nisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehörden-
gesetz - OBG) vom 13.Mai 1980 (GV. NW. S. 
528/SGV. NW. 2060), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 20. Dez. 1994 (GV. NW. S. 1115). 

 
Artikel 1 

 
§ 1 Satz 3 erhält folgende Fassung: 
 
Es besteht eine einheitliche Gebührenpflicht von 
Montag bis Samstag in der Zeit von 08.00 Uhr bis 
18:00 Uhr. 
§ 2 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 
Eine Gebühr von 0,30 € für die erste angefangene 
halbe Stunde und 0,40 € für jede weitere halbe 
Stunde gilt für folgende öffentliche Wege und Plätze 
im Bereich des Stadt Iserlohn. 
 
§ 2 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 
Eine Gebühr von 0,70 Euro je angefangene halbe 
Stunde gilt für folgende öffentliche Wege und Plätze 
im Bereich des Stadt Iserlohn. 

§ 2 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
 
Die Gebühr auf den Parkplätzen im Bereich Markt-
platz / Am Nolten beträgt 0,30 € für eine halbe 
Stunde. 

 
Artikel 2 

 
Diese Änderungssatzung tritt am 01. März 2022 in 
Kraft, die Umsetzung erfolgt mit Aufstellung der 
neuen Parkscheinautomaten. 

 
 
 
 

II 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kanntgemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten nach der Gemeindeordnung NRW kann gem. § 7 
Abs. 6 Gemeindeordnung NRW nach Ablauf von 6 
Monaten seit der Bekanntmachung im Amtlichen Be-
kanntmachungsblatt – Amtsblatt des Märkischen 
Kreises - nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet 
 
oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Iserlohn vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Iserlohn, 08.02.2022 
 
 
Joithe 
Bürgermeister 
 



Sparkasse Märkisches Sauerland He 	- Menden 
Vorstand 

Sparkasse 
Märkisches Sauerland 
Hemer - Menden 

Aufgebot 

Das Sparkassenbuch der Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer - Menden 

3001516230  

Ist von den Gläubigern der Einlage als abhanden gekommen gemeldet. 

Der Inhaber dieses Sparkassenbuches wird daher aufgefordert, ihre Ansprüche 
innerhalb von drei Monaten 

bei der Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer - Menden, Hauptstr. 206, 58675 Hemer 
anzumelden, andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt. 

Hemer, 02.05.2022  

Die mar Tac e 	 Jörg  Kötter 



Jörg Kötter 

Sparkasse 
Märkisches Sauerland 
hierner- Menden 

Aufgebot 

Das Sparkassenbuch der Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer - Menden 

3001516222  

Ist von den Gläubigern der Einlage als abhanden gekommen gemeldet. 

Der Inhaber dieses Sparkassenbuches wird daher aufgefordert, ihre Ansprüche 
innerhalb von drei Monaten 

bei der Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer - Menden, Hauptstr. 206, 58675 Hemer 
anzumelden, andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt. 

Hemer, 02.05.2022  

Sparkasse Märkisches Sauerland He 	Menden 
Vorstan 

Dietmar Tacke 
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Herausgeber: Märkischer Kreis – Der Landrat, 58509 Lüdenscheid, Postfach 2080. Einzelexemplare sind bei den Stadtverwal-
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http://www.maerkischer-kreis.de/
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